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AUS KANTONEN UND GEMEINDEN

Drogenprobleme im Kanton Aargau

Die Zahl der Drogenabhängigen wird im Kanton Aargau auf rund 900 geschätzt. Das

Gesundheitsdepartement hat festgestellt, dass in der letzten Zeit eine Verlagerung auf
harte Drogen stattfindet, dass die Konsumenten immer jünger werden (durchschnittliches

Einstiegsalter: 14 Jahre) und dass sich eine Verschiebung des Drogenkonsums von
der Stadt auf das Land abzeichnet. Das kantonale Gesundheitsdepartement erwägt
deshalb die Schaffung einer Drogenklinik; ausserdem soll eine Drogenkomission konkrete

Abklärungen im Hinblick auf weitere staatliche Massnahmen treffen. Ferner soll die

Gesundheitserziehung an den Schulen des Kantons ausgebaut werden. R. W.

ENTSCHEIDUNGEN

Anrechnung freiwilligen Heilanstalts-Aufenthaltes auf Strafe

(Von unserem Bundesgerichtskorrespondenten)

Kann ein Aufenthalt in einer Heilanstalt, den ein Delinquent während des Strafverfahrens

noch vor der Urteilsfällung und ohne richterliche Anordnung absolviert hat, vom verurteilenden

Strafrichter hernach auf die Strafe angerechnet werden? Der Kassationshof des

Bundesgerichtes hat auf diese Frage für Fälle bejahend geantwortet, in denen der

Anstaltsaufenthalt lediglich eine richterlich anzuordnende Massnahme vorwegnimmt.
Der Kreisgerichtsausschuss Thusis hatte einen Automobilisten, der in angetrunkenem

Zustande gefahren war, Verkehrsregeln verletzt und eine Tat in selbstverschuldeter

Unzurechnungsfähigkeit begangen hatte, zu vier Monaten Gefängnis und 300 Franken

verurteilt. Dabei wurde der Vollzug der Freiheitsstrafe aufgeschoben und der Verurteilte

in eine Trinkerheilanstalt eingewiesen. Zugleich wurde entschieden, dass ein schon vor
der Verurteilung angetretener Aufenthalt in einer solchen Anstalt, der bereits fünfeinhalb

Monate gedauert hatte, "anzurechnen" sei. Die Staatsanwaltschaft legte hierauf beim

Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden Berufung ein. Die zweite Instanz erklärte aber,

die Freiheitsstrafe sei durch den schon erfolgten Aufenthalt in einer Trinkerheilanstalt

getilgt. Sie stützte sich dabei auf den Artikel 44, Ziffer 5 des Strafgesetzbuches (StGB).
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